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werb des beschafften Hausrates durch die nächst
gelegene Sparkasse oder Kreditgenossenschaft.. Die 
Zahlung soll nach Möglichkeit von dem Kredit
institut durch Überweisung auf das Konto des Ver
käufers vorgenommen werden. Das Kreditinstitut 
erhält damit das treuhänderische Eigentum an den 
gekauften Gegenständen.

(5) Das Darlehen ist an die Bank oder Sparkasse 
zurückzuzahlen, die das Darlehen ausgezahlt hat. 
Ist der Kreditnehmer mit zwei aufeinanderfolgen
den Raten im Rückstand, so hat die Bank oder 
Sparkasse die VdN-Dienststelle des Landes zu be
nachrichtigen. Diese ist verpflichtet, Ermittlungen 
anzusteljen, warum di<i laufenden Tilgungsraten 
nicht bezahlt werden; sie hat die notwendigen 
Schritte zur Wiederaufnahme des Tilgungsdienstes 
einzuleiten.

(6) Bis zur Tilgung des Darlehens bleiben die 
dafür erworbenen Gegenstände treuhänderisches 
Eigentum der Bank oder Sparkasse.

Zu § 3 Abs. 3 d«r Anordnung

§ iß
, (1) ,Die Zinsen für die Darlehen werden den 

Banken und Sparkassen auf Grund jährlicher An
forderungen durch die Ministerien der Finanzen in 
den Ländern erstattet.

(2) Für etwaige Ausfälle bei der Tilgung der 
Darlehen sind in den Haushalten der Länder vom 
Jahre 1951 ab angemessene Beträge für die Erstat
tung an die Banken und Sparkassen vorzusehen.

(3) Die Anforderungen auf Erstattung von Zinsen
und Ausfällen bei der Tilgung sind nach dem 
Stand vom 31. Dezember eines jeden Jahres den 
Ministerien der Finanzen der Länder aufzugeben. 
Die Anforderungen müssen für jeden Schuldner 
die Beträge, getrennt nach Zinsen und Tilgungs
rückständen, enthalten. Die Anforderungen der 
einzelnen Kreditinstitute sind von der VdN-Dienst- 
stelle des betreffenden Landes zu sammeln und 
dem Ministerium der Finanzen unmittelbar zu 
übersenden. Als erstattungsfähige Ausfälle gelten 
alle Tilgungsraten, die am 31. Dezember länger als 
3 Monate rückständig waren. /

(4) Mit der Erstattung der rückständigen Til
gungsbeträge durch das Ministerium der Finanzen 
gehen die Eigentumsrechte des Kreditinstitutes ge
mäß § 15 Abs. 6 der vorliegenden Durchführungs
bestimmungen insoweit auf dieses Ministerium über.

A b s c h n i t t  IV
Zu § 4 Abs. 1 der Anordnung

§ 17
(1) Zuständiges Verwaltungsorgan im Sinne des 

§ 4 der Anordnung ist die Sozialversicherungs
anstalt (SVA), bei der der VdN versichert ist. Für 
Nichtversicherte ist die SVA ihres Wohnsitzes zu
ständig.

(2) Für die Feststellung der Leistungen und bei 
Streit gelten die Vorschriften der VSV.

§ 18
(1) Für Art und Umfang der Gesundheitsfürsorge 

und Krankenbehandlung gelten die §§ 28 bis 32, 34, 
35, 59, 60 und 62 bis 67 VSV vorbehaltlich des § 4 
Abs. 2 der Anordnung.

(2) Die bisher vorwiegend mit VdN belegten Heime 
und Sanatorien werden mit anderen Berechtigten 
nur belegt, soweit die Plätze für VdN nicht benötigt 
werden.

(3) Soweit sich diese Heime und Sanatorien für 
die Behandlung von VdN nach der Art ihrer Krank
heit nicht eignen, stehen den VdN Plätze in den 
für ihre Krankheit geeigneten Anstalten vor ande
ren Kranken zur Verfügung.

(4) Die VdN-Dienststölle des Landes kann der 
SVA die vorläufige Entscheidung über die Einwei
sung nach § 4 Abs. 1 der Anordnung überlassen.

(5) Bei Streit darüber, ob, wann und in welcher 
Anstalt die Behandlung eines VdN durchzuführen 
ist, entscheidet die VdN-Dienststelle des Landes 
unter Ausschluß des Rechtsweges endgültig. Diese 
Entscheidung ist auch für den Versicherungsträger 
bindend.

§ 19
(1) Anträge auf Behandlung in Heimen, Anstalten 

und Sanatorien gemäß § 18 sind an die VdN-Dienst- 
stelle des Wohnortes des VdN zu stellen.

(2) Die Anträge werden zur Feststellung des Be
fundes und der zu gewährenden Leistungen der zu
ständigen Sozialversicherungskasse (SVK) zugeleitet. 
Diese gibt den Antrag über die VdN-Dienststelle des 
Wohnortes an die VdN-Dienststelle des Landes oder 
im Falle des § 17 Abs. 4 an die SVA zur Entschei
dung über die Einweisung.

Zu 8 4 Abs. 2 der Anordnung

§ 20
(1) Zur Sicherung der Krankenhilfe und der Sana

torienbehandlung im Sinne des § 4 Abs. 2 der An
ordnung benennen die VdN-Dienststellen im Kreise 
und der kreisfreien Städte den SVK geeignete Ärzte 
zur Feststellung des Befundes und zur Aufstellung 
des Heilplanes.

(2) Die Vorschläge dieser'Ärzte sind zu beachten, 
es sei denn, daß ein wichtiger Grund vorliegt, da
von abzuweichen.

§ 21
(1) Während der Heilstätten- oder Krankenhaus

behandlung hat der VdN, sofern er keine Rente 
bezieht, Anspruch auf die Leistungen des § 30 Abs. 1 
VSV. c

(2) Endet die Anstaltsbehandlung vor Ablauf von 
2 Jahren und wird sie später wieder notwendig, so 
hat der VdN Anspruch auf Anstaltsbehandlung für 
den Rest dieser Frist, wenn die gleiche nicht be
hobene Krankheitsursache in einem Heilbehandlung 
erforderlichen Maße fortbestanden hat.

(3) Die Zeit des Bezuges von Krankengeld nach' 
§28 VSV wegen der gleichen nicht behobenen Krank
heitsursache steht im Falle des Abs. 2 der Zeit der 
Anstaltsbehandlung gleich.


